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(durch Marktteilnehmer) 

Empfangsbestätigung durch MT 



Empfangsbestätigung durch MT 

• seit Mitte Dezember 2016 können Marktteilnehmer für 

DOCOM´s (Handelspapier; Tierische Nebenprodukte) 

eine Empfangsbestätigung eingeben 

• soll das „4. Handelspapier“ (Empfangsbestätigung) 

elektronisch ermöglichen (s. VO (EU) Nr. 142/2011, 

Anhang VIII, Kap. III, Nr. 2) 

• der Marktteilnehmer muss Ankunft und Konformität 

bestätigen bzw. nicht bestätigen 

• kann nur erfolgen, wenn der Empfänger über einen 

TRACES-Zugang verfügt (vorsicht: bisher verfügen 

„reine“ Empfänger selten über einen TRACES-Zugang) 



Empfangsbestätigung durch MT 

• nach Klick auf „Acknowledge“ wird das aktuelle Datum 

und Uhrzeit von TRACES eingefügt 

• es wird damit das „Bestätigungsdatum“, aber nicht das 

„Empfangsdatum“ dokumentiert 

• kann danach  nicht wieder geändert werden 

• die nach VO (EG) Nr. 1069/2009, Art. 48 geforderte 

Ankunftsbestätigung der Behörde muss weiterhin über 

„Kontrolle“ eingegeben werden 



Empfangsbestätigung durch MT 



Empfangsbestätigung durch 

Marktteilnehmer; 

nur im Bereich DOCOM 

Kontrolle und/oder 

Empfangsbestätigung (DOCOM) 

durch Behörde 


